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Regeste

Arbeitsvertrag, | Vertragsrecht

Erwägungen

E. 1
Mit Entscheid vom 14. Oktober 2021 verpflichtete das Kreisgericht
Werdenberg-Sarganserland die Beschwerdeführerin, dem Beschwerdegegner Fr. 38'662.15
brutto zuzüglich Zins zu 5 % seit 1. Juni 2019 sowie Fr. 9'891.50 netto zuzüglich Zins zu 5
% seit 1. Juni 2019 zu bezahlen (Dispositiv-Ziffer 1). Der Rechtsvorschlag in der
Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamts U.________ vom 15. August 2019 wurde für den
Betrag von Fr. 40'677.40 nebst Zins zu 5 % seit 1. Juni 2019 sowie für die
Zahlungsbefehlskosten von Fr. 103.30 definitiv beseitigt (Dispositiv-Ziffer 2). Zudem
verpflichtete das Kreisgericht die Beschwerdeführerin, dem Beschwerdegegner ein
vollständiges und wohlwollendes Arbeitszeugnis auszustellen (Dispositiv-Ziffer 3). Im
weiteren Umfang wies es die Klage ab (Dispositiv-Ziffer 4) und es wies die von der
Beschwerdeführerin erhobene Widerklage ab (Dispositiv-Ziffer 5). Mit Entscheid vom 15.
Juni 2023 wies das Kantonsgericht St. Gallen die von der Beschwerdeführerin gegen den
kreisgerichtlichen Entscheid vom 14. Oktober 2021 erhobene Berufung ab, soweit es darauf
eintrat. Mit Eingabe vom 19. Juli 2023 erklärte die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht,
den Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen vom 15. Juni 2023 mit Beschwerde anfechten
zu wollen. Mit Verfügung vom 25. Juli 2023 wurde das Gesuch der Beschwerdeführerin um
Erteilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen. Es wurden keine Vernehmlassungen
eingeholt.

E. 2
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zulässig ist ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 145 I 121 E. 1; 143 III 140 E. 1; 141 III 395 E.
2.1).

E. 2.1
Bei Rechtsmitteln an das Bundesgericht hat die Beschwerdeschrift ein Rechtsbegehren zu
enthalten ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). Die beschwerdeführende Partei darf sich grundsätzlich
nicht darauf beschränken, die Aufhebung des angefochtenen Entscheids zu beantragen.
Vielmehr muss sie einen Antrag in der Sache stellen und angeben, welche Punkte des
Entscheids angefochten und welche Abänderungen beantragt werden (vgl. Art. 107 Abs. 2
BGG ; BGE 134 III 379 E. 1.3, 133 III 489 E. 3.1). Anträge betreffend Geldforderungen
müssen beziffert werden und auf eine Beschwerde ist nicht einzutreten, wenn das
Bundesgericht den zuzusprechenden Geldbetrag nach dem gestellten Begehren selber
festlegen müsste, wobei es genügt, wenn sich aus der Beschwerdebegründung, allenfalls in



Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, ohne weiteres klar ergibt, welchen
Geldbetrag die beschwerdeführende Partei beantragt ( BGE 143 III 111 E. 1.2; 134 III 235
E. 2 mit Hinweis.). Allerdings besteht keine Vermutung dafür, dass eine
beschwerdeführende Partei, die ihre Anträge in der Beschwerde nicht präzisiert, diejenigen
übernehmen will, die sie vor der Vorinstanz gestellt hat (Urteile 4A_358/2022 vom 4.
Oktober 2022 E. 2.1; 4A_288/2019 vom 11. September 2019 E. 1.2; 5A_1048/2017 vom 4.
Dezember 2018 E. 2.2).

E. 2.2
Die Beschwerdeführerin stellt keinen bezifferten Antrag. Im vorliegenden Fall wird aus der
Beschwerde vom 19. Juli 2023 in Verbindung mit dem angefochtenen Urteil nicht klar,
welche Entscheidung durch das Bundesgericht die Beschwerdeführerin beantragt. Die
Beschwerde erweist sich demnach als offensichtlich unzulässig, weshalb darauf im
Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG nicht einzutreten ist.

E. 3
Die Beschwerdeführerin wird bei diesem Verfahrensausgang kostenpflichtig ( Art. 66 Abs.
1 BGG ). Dem Beschwerdegegner steht keine Parteientschädigung zu, da ihm aus dem
bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand erwachsen ist ( Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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